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3. Z
usam

m
enfassende F

ragenkataloge 

D
ie G

rundvoraussetzungen, E
ignungs- und A

usschlusskriterien sind in F
orm

 von 
F

ragen in den folgenden zw
ei T

abellen zusam
m

enfassend dargestellt. Ihnen geht 
die E

ingangsfrage voraus, ob das E
inverständnis der B

eteiligten vorliegt. D
enn 

nim
m

t m
an die Interessen der K

onfliktparteien bei der B
eurteilung eines V

erfah-
rens für die M

ediation zum
 A

usgangspunkt, dann kann die D
urchführung eines 

gerichtsinternen M
ediationsverfahrens nicht verw

eigert w
erden, w

enn beide P
ar-

teien dies beantragen oder eine P
artei zum

 A
ntrag der G

egenpartei ihr E
inver-

ständnis erklärt. 
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I. Haben die Konfliktparteien die Durchführung einer gerichtsinternen Mediation beantragt bzw. ihr Einverständnis damit er-
klärt? 

 
 
II. Ist der Fall für die Mediation geeignet? 
 

Eignungskriterien Leitende Fragen Weitergehende Fragen 

Sind die Konfliktparteien 

kooperationsbereit? 

Ist die Selbstbestimmtheit 

der Konfliktparteien ge-

währleistet? 

- Sind die Konfliktparteien rechtlich, tatsächlich 

und intellektuell in der Lage, ihre Interessen zu 

formulieren und verbindliche Entscheidungen zu 

treffen? 

- Haben die Konfliktparteien die notwendige Fes-

tigkeit, ihre zentralen Interessen wahrzunehmen 

und zu vertreten? 

- Sind die Konfliktparteien grundsätzlich koopera-

tionsbereit oder wird das Mediationsverfahren 

missbräuchlich betrieben? 

- Besteht zwischen den Konfliktparteien ein gewis-

ses Gleichgewicht? 

- Ist das Vertrauensverhältnis zur anderen Kon-

fliktpartei gravierend gestört? 

- Ist der Konflikt hoch eskaliert? 

Bei eingeschränkter Selbstbestimmtheit: 

- Kann die Selbstbestimmtheit durch die Beglei-

tung eines Rechtsanwaltes oder eines anderen 

Rechtsbeistandes hergestellt werden? 

 

- Ist der Vertreter einer Behörde oder eines Un-

ternehmens mit einer ausreichenden Vollmacht 

ausgestattet, die es ihm ermöglicht, verbind-

lich über eine Vereinbarung zu entscheiden? 

 

Bei einem gestörten Vertrauensverhältnis: 

- Ist die (Wieder-)Herstellung des Vertrauens-

verhältnisses Ziel des Mediationsverfahrens? 

 

Bei einem gewaltbehafteten Konflikt: 

- Ist Ziel der Mediation die Versöhnung zwi-

schen den Konfliktparteien? 
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Liegen bei den Konfliktpar-

teien Verfahrensinteressen 

vor? 

- Ist einer Konfliktpartei an einer schnellen Kon-

fliktlösung gelegen? 

- Ist einer Konfliktparteien an der Einsparung von 

Kosten gelegen? 

- Wird die Einbeziehung eines am gerichtlichen 

Verfahren nicht Beteiligten begehrt? 

- Sollen weitere gerichtliche und/oder verwaltungs-

rechtliche Verfahren einbezogen werden? 

- Ist einer Konfliktpartei am Ausschluss der Öffent-

lichkeit gelegen? 

Dritter, der am gerichtlichen Verfahren nicht betei-

ligt ist bzw. dessen gerichtliches und/oder verwal-

tungsrechtliches Verfahren einbezogen werden soll, 

verweigert sein Einverständnis: 

- Besteht auch ohne die Beteiligung des Dritten 

ein Verhandlungsbedarf zwischen den Kon-

fliktparteien? 

Bestehen bei der Lösung des 

Konflikts Verhandlungsin-

teressen? 

- Ist eine umfassende und detaillierte Konfliktlö-

sung notwendig? 

- Ist eine flexible Konfliktlösung notwendig? 

- Ist die Vermeidung einer »Alles-oder-Nichts-

Entscheidung« im Konfliktfall angebracht? 

- Besteht für die Konfliktparteien ein hohes Pro-

zessrisiko? 

- Möchten die Konfliktparteien einen ihnen un-

günstigen Präzedenzfall verhindern? 

- Liegt ein atypischer Fall vor, auf den das Recht 

keine geeignete Antwort kennt?  

- Liegt ein sehr komplexer Fall vor, der einfacher 

durch das Mediationsverfahren bewältigt werden 

kann? 
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        Tabelle 6: Eignungskriterien 

 

Besteht das Bedürfnis nach 

einer interessenorientierten 

Konfliktbehandlung? 

- Spielen wirtschaftliche bzw. geschäftliche Interessen 

eine Rolle? 

- Sind persönliche Kerninteressen einer Konfliktpartei 

berührt (z. B. Anerkennung)?  

- Liegen Gruppeninteressen vor? 

- Müssen die Konfliktparteien auch in Zukunft mit-

einander auskommen?  

- Soll eine gemeinsame Verbundenheit einvernehm-

lich aufgelöst werden? 

- Ist die Kommunikation zwischen den Konfliktpar-

teien gestört? 

- Ist eine Konfliktpartei emotionell stark in den Kon-

flikt involviert? 

- Soll ein im vorausgegangenen Verwaltungsverfahren 

entstandenes »Verfahrensgerechtigkeitsdefizit« aus-

geglichen werden? 
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III. Stehen der Durchführung eines Mediationsverfahrens Parteiinteressen entgegen? 
 

Ausschlusskriterien Leitende Fragen Weitergehende Fragen 

Ist eine Konfliktpartei an 

der Fortführung des ge-

richtlichen Verfahrens inte-

ressiert? 

- Ist einer Konfliktpartei an einer öffentlichen 

Verhandlung gelegen? 

- Wird von einer Konfliktpartei eine verbindliche 

Entscheidung der Rechtsangelegenheit begehrt? 

- Hat die tatsächliche Aufklärung des Sachver-

halts für eine Konfliktpartei einen wichtigen 

Stellenwert? 

 

- Droht einem Beteiligten des Klageverfahrens 

durch die (weitere) Durchführung der gerichts-

internen Mediation ein Rechtsverlust? 

 

Einer Konfliktpartei ist an Öffentlichkeit gelegen: 

- Beschränkt sich das Anliegen nach Öffentlich-

keit auf das Ergebnis (oder auch auf das Verfah-

ren)? 

 

Eine Konfliktpartei begehrt eine verbindliche Ent-

scheidung in der Rechtsangelegenheit, weil eine 

Vielzahl ähnlich gelagerter Fälle betroffen ist: 

- Kann für alle betroffenen Fälle eine einheitliche 

Lösung gefunden werden? 

 

- Hat eine Konfliktpartei das Einverständnis nur 

deshalb verweigert, weil sie an einem voll-

streckbaren Titel interessiert ist? 

 

Einem Beteiligten des Klageverfahrens droht durch 

die (weitere) Durchführung der gerichtsinternen Me-

diation ein Rechtsverlust: 

- Kann das Mediationsverfahren beschleunigt 

werden?  
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        Tabelle 7: Ausschlusskriterien 

 

Ist die Durchführung der 

Mediation aus anderen 

Gründen ausgeschlossen? 

- Verweigert ein Beigeladener seine Teilnahme an 

der Mediation? 

 

 

Teilnahmeverweigerung eines Beigeladenen: 

- Ist seine Teilnahme für die Beilegung des Konflikts 

erforderlich? 

- Besteht auch ohne die Beteiligung des Beigeladenen 

ein Verhandlungsbedarf zwischen den Konfliktpar-

teien? 
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V
. A

u
sg

e
sta

ltu
n

g
 so

zia
lg

e
ric

h
tsin

te
rn

e
r M

e
d

ia
tio

n
 

In zahlreichen europäischen L
ändern ist die M

ediation institutionell in das G
e-

richtsverfahren eingebunden, indem
 der R

ichter den P
arteien in einem

 anhängi-
gen G

erichtsverfahren die M
ediation vorschlagen kann. R

egelm
äßig ist die Z

u-
stim

m
ung der P

arteien erforderlich, vereinzelt kann die M
ediation auch auf A

n-
trag der P

arteien stattfinden. 1117  
S

chw
erpunkt der gerichtsnahen M

ediation in E
uropa liegt in zivilrechtlichen 

A
ngelegenheiten. D

ie F
rage, inw

iew
eit die gerichtsnahe M

ediation im
 europäi-

schen A
usland auch bei sozialrechtlichen S

treitigkeiten eingesetzt w
ird, ist nicht 

leicht zu beantw
orten, da der gerichtliche R

echtsschutz gegenüber E
ntscheidun-

gen der S
ozialleistungsträger unterschiedlich ausgestaltet ist. N

icht überall gibt 
es eigenständige S

ozialgerichte. In m
anchen L

ändern fehlen spezielle G
erichte, 

in anderen übernehm
en die V

erw
altungsgerichte die A

ufgabe, über sozialrechtli-
che S

treitigkeiten zu entscheiden. In w
ieder anderen nehm

en die R
echtspre-

chungsaufgabe über sozialrechtliche S
treitigkeiten zusam

m
engefasste A

rbeits- 
und S

ozialgerichte w
ahr. F

innland verfügt beispielsw
eise über eine eigenständi-

ge S
ozialgerichtsbarkeit, sein G

esetz über die gerichtsnahe M
ediation sieht als 

A
nw

endungsbereich aber nur zivile S
treitigkeiten vor. 1118 N

orw
egen hingegen 

kennt keine D
ifferenzierung der G

erichtsbarkeit, von der M
öglichkeit der D

urch-
führung der M

ediation sind jedoch viele R
echtsstreitigkeiten, auch S

treitigkeiten 
über S

ozialleistungen, explizit ausgenom
m

en. 1119 D
ie gerichtsnahe M

ediation 
bleibt daher den zivilrechtlichen S

treitigkeiten vorbehalten. A
uch das österrei-

chische Z
ivilrechts-M

ediations-G
esetz regelt nur die M

ediation in Z
ivilrechtssa-

chen. M
ediation in Z

ivilrechtssachen m
eint aber R

echtsstreitigkeiten, für deren 
E

ntscheidung die ordentlichen Z
ivilgerichte zuständig sind. 1120 Z

u den ordentli-
chen Z

ivilgerichten zählen in Ö
sterreich neben den Z

ivilrechtssachen A
rbeits- 

 1117  Z
ur gerichtsverbundenen M

ediation im
 europäischen A

usland s. ausf. die A
ufsatzsam

m
-

lung H
o

p
t/S

teffe
k (H

rsg.), M
ediation. 

1118  V
gl. § 1 G

esetz 663 vom
 26. A

ugust 2005 (L
aki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuo-

m
ioistuim

issa). A
uch in S

chw
eden w

urde 2006 das P
rozessrecht geändert. D

anach kann 
der R

ichter in zivilen S
treitigkeiten den P

arteien eine M
ediation vor einem

 von ihm
 be-

stim
m

ten externen M
ediator vorschlagen, w

enn ihm
 die D

urchführung einer M
ediation 

angem
essener erscheint (vgl. C

hapter 42 § 17 A
bs. 2 C

ode of Judicial P
rocedure, geän-

dert durch das Ä
nderungsgesetz 459). In S

chw
eden existiert eine getrennte V

erw
al-

tungsgerichtsbarkeit, die auch sozialrechtliche S
treitigkeiten behandelt. D

ie gerichtsnahe 
M

ediation ist aber nur in der zivilen P
rozessordnung geregelt. 

1119  V
gl. § 6-2 G

esetz N
r. 90 vom

 17. Juni 2005 (L
ov om

 m
ekling og rettergang i sivile tvis-

ter (tvisteloven)). 
1120  V

gl. § 1 A
bs. 2 Z

ivM
ediatG

. 
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